
Geschäftsnurrmer:

18 UF 6212D04g;v
3 F 2422002
AG Esslingen

Oberla ndes gericht Stuttgart ( t t t )

&
4ol

Sg*n*a

- 18. Zivilsenat -
- Familiensenal -

Beschluss
v . t \ q o \

Elngegangen

o1.ofi.2oo{

ln der Familiensache

- Antragsgegnerin/Beschwerdeführefl n _

Esslingen

Proz.-Bev.; i

gegen

- Antragsteller/Beschwerdegegner -

Proz.-Bev.:
l Ebersbach

Weitere Beteiligte:
Landesversi.ha. ,"^- ̂
Vers.Nr., 

_^.^,. Baden _ Württemberg

Adalbert - Jlrfler _ Str. 1Os
70429 Stuttgart

Bundesversinherr rn. !e.ncr. tr  f ; i ,  ^  ̂ ^^^r^r.^

a



$+
10704 Berlin

wegen Versoryungsausgleichs
hat der 18. Zivilsenat - Familiensenat _ des Oberlandesgerichts Stuttgartunter Mitwirkung

der Vors. Rjchterin am Obedandesgericht Roscher_Grätz,
des Richters am Oberiandesgericht Kahl sowie
der Richterin am Amtsgericht Bischoff_Schwarz

auf die mündliche Verhandlung vom 14. September 2004

beschrosser..

'1. Oer Antragsgegnerin wird Wiedereinsetzung in die Versäumung der Be-rufungsfrist qewähd.

2. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wjrd der Beschluss des Amts_gerichts - Familiengericht - Esstingen vom 04.02.2004 (3 F 2OOZIOZ) ab_aeändeft:

a) Vom Ve.sicherungskonto Nr. tlatl||- des Antragster_
ters bea der Landesversicherungsanstalt Baden-Württeriberg
werden auf das Veßjcherungskonto Nr.=-lE!üi de;
Antragsgegnerin bei der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte Rentenanwartschaften von monaflich )27,49 € bezogen
auI den 28.02.2002 überlragen. Der Monatsbetrag der Renlen_
anwartschaft en ist in Entgeltpunkte umzurechnen.

b) Zusä,tzlich werden vom Versicherungskonto Nr.-
15!es Antragstellers bej der Lande-sversicherunq!äniatt Ba_
den-Württemberg auf das Versicherungskonto Nr.-F
3l-der Antragsgegnerio bei der Bu;desversicherunqianstalt
für Angestellte Rentenanwartschaften von monaflich 

"46,90 
€

bezogen auf den 28.02.2002 übefiragen. Der Monatsbetrag oer
Rentenanwartschaften ist in Entgeltpünkte umzurechnen.

3. Die zwischen den parteien am 14.09.2004 getroffene Vereinbarung zumVersorgungsausgleich wkd ae ne hm iat.

4. Die Kosten beider lnstanzen werden gegeneinander aufgehoben.

5. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen.
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Gründe:

l .

Die Padeien haben am 14.12.1973 geheiratet. De, Scheidungsantrag des An_

tragstellers ist der Antragsgegnerin am 01.03.2002 zugestellt worden.

Die Ehe der Parteien wurde durch Urteil des Amtsgerichts Esslingen vom

25.04.2003 rechtskräftig geschieden. Der Versorgungsausgteich war aoge_

trennt worden und wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Esslingen vom

04.O2.2004 durchgeführt. Das Amtsgericht regelte den Versorgungsausgleich

dahingehend, dass im Wege des Splittings nach S 15g7 b Abs. j BGB Renten-

anwadschaften in Höhe von 2S8,67 € vom Versicherungskonto des Antragstel_

lers bei der Landesversicherungsanstalt auf das Versicherungskonto der An_

tragsgegnerin bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte übertragen

wurden, bezogen auf den 28.02.2002. Dabei legte das Amtsgeicht dem Aus_

gleich Anwartschaften des Antragstellers bei der LandesveGicherungsanstalt

Baden-Württemberg in Höhe von gog,28 €, sowie Anwadschaften der Antrags-

gegnerin bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte jn Höhe vor

453,30 € zugrunde.

Die betrieblichen Altersversorgungen des Antragstellers bei der Fa. Daimterch-

ryslef und der Antragsgegnerin bei der Fa. METRO wurden vom Amtsgericht

jeweils als im Anwartschaftsstadium und Leistungsstadjum statisch angesehen,

so dass diese - nach Umrechnung - in Höhe von 97,41 € (Betriebsrenre oes

Ankagstellers) und 25,05 € (Betriebsfente der Antragsgegnerin) jn die Aus_

gleichsberechnung eingesteltt wurden.
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Die Beschwerdeführerin wendet sich mit der von ihr erhobenen Bescnwefde
gegen die Bewertung der Betriebsrente des Antragstellers als im Leistungssta-

dium statisch. Sie ist der Auffassung, dass diese als im Leistungsstadium voll-
dynamisch anzusehen ist, da aufgrund der Steigerungsraten der BetneDsren-

ten der Fa. Daimlerchrysler in den letzlen Jahreo eine Dynamik in der Leis-
tungsphase anzunehmen sei. Das Gericht erster Instanz habe eine überprü_
fung der tatsächiichen übung im Betdeb des Beschwerdegegners nicht vorge_

nommen! so dass eine überprüfung, ob diese Betriebsrenten in den letzten

Jahren gleich oder ähnlich gestiegen seien wie dje Leistungen aus der Beam_

tenversorgung und der gesetzlichen Rente nicht möglich gewesen sei.

Der Antragsteller hat den angefochtenen Beschluss des Amtsgerichts vertei-
qrgr .

In der mündlichen Verhandlung vom ,14.09.2004 haben die parteien eine Ver-
ernbarung zum Versorgungsausgleich getroffen.

sie haben sich dahingehend geeinigt, dass beide Betriebsrentenanwartschaf-

ten def Padeien (Fa. Daimlerchryster und METRO) als im Leistungsstadium

dynamisch anzusehen seien.

Weiter haben sie sich dahingehend geeinigt, dass hinsichtiich des Restbetrags
von 4,60 €, welcher durch Beitragszahlung zugunsten der Antragsgegnerin hät-
te ausgeglichen werden müssen, die Antragsgegnerin auf Ausgleich vezchtet.
gegen Zahlung eines Betrags in Höhe von 495,00 €. Der Antragstefler hat dje_
sen Vezicht der Antragsgegnerjn angenommen.
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Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist gem. S 621 e Abs. 1 ZpO zulässg.

Der Antragsgegnerin war Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichflich

der Versäumung der Berufungsfrist zu gewähren, S 233 ZpO.

Die Antragsgegnerin hatte mit Schriftsatz vom Og.O3.2OO4 prozesskostenhilfe

für die beabsichtigte Beschwerde beantragt. Dieser prozesskostenhilfeantrao

war innerhalb der Beschwerdefrist gestellt worden.

Nach Bewilligung der Prozesskostenhitfe am 05.04.2004 (zugeste t am

19.04.2004) wurde am 20.04.2004 von der Antragsgegnerin Beschwerde ejn_

9ele9t, sowie frist- und formgerecht die Wjedereinsetzung in den vorigen Stand

hinsichtlich der Versäumung der Beschwerdefrist beantragt, SS 234,236 ZpO.

Die Antragsgegnerin war als mittellose partei gehindert, vor prozesskostenhil_

febewilligung die Beschwerdefrist einzuhalten, so dass die Versäumuno der

Beschwerdefrist unverschuldet war (S 233 ZpO).

2 .

Die zulässige Beschwerde hat auch jn der Sache E.folg und führt zu einer Ab-

änderung des Beschlusses vom O 4.02.2004.

Die Betriebsrente sowohl des Antragstellers bei der Fa. Daimlerchrysler als

auch der Antragsgegnerin bei der Fa. METRO sind entsprechend der Verein-

barung der Parteien als im Anwartschaftsstadium statisch, jedoch im Leis-

tungsstadium dynamisch anzusehen.

Sowohl die Betriebsrente der Fa. Daimlerohrysler als auch die der Fa. METRO
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gen, dass sie in nahezu gleicher Weise steigen wie

volldynamisch angesehenen Versorgungen

Rentenversicherung und der Beamtenversorgung,

dre

der

vom Gesetz als

gesetzlichen

aus den von der Firma Daimlerchryslef

Jahre 1994 bis 2003, welche rechnerisch

von 1,91 %rergeben.

mitgeteilten Steigerungsraten für d;e

einen linearen Durchschnitt in Höhe

1994 Erhöhung%
1995 Erhöhung%
1996 Erhöf r,.rng%
'| 997 Erhöhung%
1998 Erhöhung%
1999 Erhöhung%
2000 Erhöhung%
200'1 Erhöhung%
2002 Erhöhung%
2003 Erhöhung%

Gesamterhöhung%:

'1994 Erhöhung%
1995 Erhöhung%
1996 Erhöhung%
1997 Erhöhung%
1998 Erhöhung%
1999 Erhöhung%
2000 Erhöhung%
2001 Erhöhung%
2002 Erhöhungo/o

Vers.
6,45
0,00
0,00
4,7 0
0,00
0,00
3,61
0,00
0,00

20,50

BeamtV ges.R.
1,90 3,39
3,'10 0,50
0,00 0,9s
1 , 3 0  1 , 6 5
1,50 0,44
2,80 1 ,34
0,00 0,60
1 , 7 0  1 , 9 1
2 , 1 Q  2 , 1 6
1 , 7 4  1 , 0 4

17 ,31 14,85

Vers. Beamtv ges.R.
10,49 1,90 3,39
0,00 3,10 0,50
0,00 0,00 0,95
3,38 1,30 1 ,65
0,00 1,50 0,44
0,00 2,80 1,34
3,48 0,00 0,60
0,00 1 ,70 1,9.1
0,00 2J0 2,16

l inearer Durchschnitt: '1,91 1,61 1,40

Für dje Fa. METRO ergibt sich dies aus den mjt Schreiben vom 19.07.2004R
mitgeteilten Steigerungsraten für die Jahre .1994 bis 2003, welche Steigerungs-

raten im linearen Durchschnitt in Höhe von 2,.j 5 % ergeben.
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Linearer Durchnitt: 2,15 1,6.1 1.40

Diesen Steigerungsraten stehen Steigerungsraten in der Beamtenversorgung

in demselben Zeitraum in Höhe von 1,61 % und der gesetzlichen Rentenversi_
cherung in Höhe von 1,40 % gegenüber.

Dabei ist berücksichtigt, dass sowohl die betriebtiche Altersversorgung der Fa.
METRO als auch die der Fa. Daimlerchryster lediglich im 3_Jahreszerr.aum

angepasst werden.

Danach kann aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
07.07.2004 (Xll ZB 277t03) die Dynamik im Leistungsstadium angenommen

und der Berechnung zugrunde gelegr werden.

Der Bundesgedchtshof hat insoweit ausgeführt, dass Anwartschaften aann ars
volldynamisch beurieilt werden können, wenn deren durchschnitflicher Zu-
wachs nicht mehr als 1 % hinter der Dynamik der gesetZichen renten_ bzw.
beamtenrechtlichen Anrechte zurückbleibt. Erforderlich sei insowejt eine prog_

nose der weiteren Entwicklung des Anrechts, für die dessen tatsächliche bjshe_
rige Entwickrung über einen angemessenen vergreichszeitraum hin an ars Indiz
herangezogen werden könne. Hinsich ich des Zeitraums hat der Bundesge-
richtshof ausgeführt, dass kein übef den .1 O_Jahreszeitraum hinausgehender

vergleichzeitraum herangezogen werden sole, da ansonsten die in den retzten
10 Jahren erkennbar geworden und verfestigte Tendenz zu geringeren Stejge_

fun9sraten nicht mehr hinreichend benjcksichtigt werde.

Die Padeien haben sich dieser Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs an_
geschrossen und dies in ihrer Vereinbarung vom 14.09.2004 zum Ausdruck
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I
I Eine Dynamik im Leistunosstadjum ist daher bei der Berechnung des Versor-l -
I 

gun9sausgreichs zugrunde zu legen.
I'Beide Betriebsrenten sind nach de, Vereinbarung der parteien weiterhin als im
Anwarischaftsstadium statisch zu bewerten, wie sich dies auch aus den Aus-
künften der Fa. Dajmlerchrysler vom 20.03.2002 und der Fa. METRO vom
27.03.2002, eryibt.

/0)

Dies führt zu folgendef Berechnung:

Anwartschaft en des Antragstellers:

1. Bei der LVA
VerSrCne.Unosnr lll-!.

Die Bewertung erfotgt nach S 1587arj Nr.2 BGB.

2. Bei der Firma Daimler Chl.vsler
Es handelt sich um ein AÄrecht der betrieblichen Altersversorgung nach
5 1587a/lt Nr.3 BGB.
Jahresrente
Nach S 1s8zall r,rr.s eeb isinur oer enezeitanteir aer gj,rK:jrt"'^
auszugteichen, der sich näch dem ZeilZeifVerhättnis wi; i"t;i 

- '
berechnet:
Betriebszugehödgkeit
Anfang
Die Betriebszugehörigkeit hat noch nichi geendet.
Altarcnronzo

23.02. 1976

O JAm 12. .0. 201 'l wird die Altersgrenze errercht.
Ge_samtzeit (Tage): 13.016in Ehezeit (Tage): 9.503Ehezeitanteil in % /a ^.^,1
ats Bettas: 40s2. 73,0101% = . . z.gä7,äiäua

,?:l y:ild^T y-"r:"rgung steigt nicht in gleicher oder nahezu gteicher Weisewe oer wert der geseElichen Rentenve.sicnerung oder der 
-

?:aTte_nyef:9rgung. Der Ehezeitanteir our. ü"Ä"ig"nö i"tlaher gem. g 1587aAbs 3, 4 BGB in eine dynamische Renle umzurechnen. Dafür ist zuersi nachder BarwVO der Baruert zu berechnen. Es sind die Wefte Gr, iäOä1. i 0"i'BarwV-O.zu verwenden, weil die Versorgung für den Fall Oo nft"ärnO 0",lnvalidilät z-ugesagt ist. Die Tabeltenwerte sind um Oen fattor f.O zu äinon"n
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Barwertfaktor: 6,3 * 165% = 10,395
Barwert: 31.05s,79 EUR
lus qarwgd. o-del Deckungskapital wird eine dynamische Reniä in 0", wuis"
berechnet, daß der Wert fiktiv in die gesetzliche Rentenversicherung etngezahttwird. Somit ist der Betrag mit dem füi das EnezeitenOe oettänJen
Umrechnungsfaktor der Rechengrößenbekanntmachun! in E;taelFunkte (Ep)
und diese mit Hirfe des aktue[en Rentenwerts (ARWI näcrr 5 rsäzärtt,rv ried ineine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung umzurechien.
Umrechnungsfaktor Beiträge in Ep: . O,OOO1eSSAg+
Entgeltpunkte: 5,70.15
aktueller Rentenwert:
EURdynamisch: s,7o1s*2s,31406'= . . . . ,ii:3ltt8*
Der Versorgungskäger läßt die Realteilung nicht zu. Es handelt sicn um ernen
inländischen privatrechfl ich organisierten Versorgungsträger.

Das ergibt folgende Übersicht:

splittingfähig gem. S 1587b/l
Schuldr.Ausgl. S 2 VAHRG,

BGB mit EP:
inländisch:

908,28 EUR
J '++,JJ t rUl1

1.052,61 EUR

453,30 EUR

insgesamt:

Anwartschaften deI Antragsgegnerin:

1. Bei der BfA
Versicherungsnr. !ry.

Die Beweriung erfolgt nach S 1587a/lt Nr.2 BGB.

Anfang
Ende

als Betrag:855,53 -  100% =
Altersgrenze

2. Bei der Firma Metro
Es handelt sich um ein Anrecht der betriebljchen Altersversorgung nach
S 1587a/ll Nr.3 BGB.

.  Rq5  5?  FUR
Nach 5 t5676711 Nr.3 BGB ist nur der Ehezeitanieit der B"tr''JU-ää
auszu9teichen, der sich nach dem Zeit_Zeit-Verhältnis wie folgt berechnet:
Betriebszugehörigkeit

03.  09.
31 .  03 .

1979
1998

6.785
6.785

100
855,53 EUR
65

Gesamtzeit (Tage):
in Ehezeit (Tage):
Ehezeitanteil in %

P:l We1 d9r Ygforgung steigt nichr in gleicher oder nahezu gteiche.
weise wie der Wert der geseElichen Rentenversicherung odei der
Beamtenversorgung. Der Ehezeitanteil der Versorgung iJt oairei gem.
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Werte der Tabelle 1 der BarwVO zu,.verwenden, weil die Versorgung fürden Falt des Alters und der Invalidität zugesagt ist. Oi" i"O"f Ä"*"n"sind um den Faktor 1,6 zu erhöhen, deni diev"r"orgung i.t iÄ 

"
Rententeil volldynamjsch.
Alter bei Ehezeitende: 55BaMertfaktor: 6,3 - 165% =
B a r w e r t :  . ' .  . - .  

1 0 ' 3 9 5

Aus Barwert oder Deckungskapiiat wird ","" 0r"".,*n"tÄ111ä? illWeise berechnet, daß deiwert fiktiv i" oi" s*"iri;h" 
" '*"' ' "'

Rentenversicherung eingezahll wjrd. Somit ist der Betiag mit dem rur dasEhezeitende getten;en ümrechnungsfakto. äer 
-

Rechengrößenbekanntmachung in Entgeltpunkte (Ep) und diese mit Hilfegg: gktrgtl?l Rentenwerts (ARWI nacri5 isezarritrv eCäinä. n"nt"der gesetzlichen Rentenversicherung umzurechnen.
Umrechnungsfaktor Beiträge in Ep: 

- 
0,OOO1A35g94Entgeltpunkte:

aktuetter Rentenwert: . . "1'2',11"
EUR dynamisch: 1,6327.2s,31406= . . . +-i,äjl"ün
Der Versorgungskäger läßt die Realteilung nicht zu. Es handelt sich umelnen Intandrschen privatrechlljch organisierten Versorgungsträger.

Das ergibt folgende übersicht:

splittingfähig gem. S 1587b/t BGB mit Ep:
Schuldr.Ausgl. S 2 VAHRc, inländiscn:
insgesamt:

453,30 EUR
+  I , J J  t r U K

494,63 EUR

227,49 EUR
976,94 EUR

Nach S 
'1587a/l BGB ist der Ehegatte mit den höheren Anrechten

ausgietcnspflrchtig:
1052,61 - 494,63 =
nussieicnspRi;ioesnntrassierrers: . . . . . . iiÄ,33E3ä
Nach 5 1587b/t BGB hat der Versofgungsausgteich durch Rentensplitl ing zuerfolgen in Höhe von:
P48,28 - 453,3) l2=
Der Höchstbekag nach S
trr rst ntcnl u0erschritten.

1587bru BGB bekägt:

Soweit Splitting, Quasisplitting und Realteitung nicht möglich sind, ist der
:?iluldrechuiche Ausgteich nach g z VnnnC üol.g"."ü. 

- " - -' *

.u^em ^schuldrech  ichen Ausglejch würden demnäch: 5j,50 EURver0lerben
Anstelle des schuldrechflichen Ausgleichs nach S 2 VAHRG können nach S 3b/lNr.1 vAHRG bis zu Höhe von z % äer arrgemlini" aä;rg.lää "äffisca rv
S 18 auch andere in oder vor der Ehe erw-orbene Versorgfien,lJäur"n
Uberiragung oder Begründung von Anwartschaften ausgäqriähen *eiJenKonnen, hera'tgezogen werden, und zwar im Höchstwen vän:
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in Höhe von: 46,90 EUR

4,60 EURDem schuldrechtlichen Ausgleich würden demnach:
Verbleiben. Diesen Betrag haben die Parteien durch Vereinbarunq
ausgescnlossen.

Der Antragsteller hat daher einen Bet.ag !n Höhe von 227,49 €im Wege qes

Splittings gem. S 1587 b Abs. 1 BGB auszugleichen, sowie einen weiteren Be-

trag in Höhe von 46,90 € im Wege des eMeiterten Sptittings gem. S 3 b Abs. ,1

S. 1 VAHRG.

Hinsichtlich des restlichen Betrags in Höhe von 4,60 € findet ein Versorgungs-

ausgleich nicht statt, da die Parteien den weitergehenden Ausgleich gegen

Zahlung eines Betrags in Höhe von 495,00 € in ihrer Verejnbarung vom

14.09.2004 gem. S 1587 o 8GB ausgeschlossen haben.

 I .

Die zwischen den Parteien gem. S 1587 o BGB getroffene Vereinbarung zum

Versorgungsausgleich war zu genehmigen, gem. S 1587 o Abs. 2 S. 3 BGB.

Die getroffe,ie Vereinbarung stellt nach Art und Höhe einen angemessenen

Ausgleich zwischen den Parteien dar, da der Antragsteller zum Ausgleich für

den Verzicht auf Rentenanwartschaften in Höhe von 4,60 € einen Betrag in

Höhe von 495,00 € an die Antragsgegnerin zahlt. Die Antragsgegnerin benötigt

die Anwartschaften in Höhe von 4,60 € auch nichi für eine ausreichende Absi-

cherung im Rentenalter.

Die Kostenentscheidung für das Verfahren in zweiter lnstanz beruht auf $$ 93

. ^ h .  1 e  1 7 0 4 \  4 a
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Die Rechtsbeschwerde ist gem. Sg 621 e Abs.Z, 543 Abs. 2 ZpO nicnr zuzu_

lassen, da die Rechtssache - auch infolge der Verelnbarung der parleien _ kei-

ne grundsätzljche Bedeutung hat und der Beschluss von einer Entscheidung

des Bundesgerichtshofs - auch zut Frage der Bewertung der Volldynamik be_

trieblicher Anwartschaften - nicht abweicht.
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